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 Wirtschaftlichkeit Unsere Maßnahmen werden kostendeckend geplant. Übersteigen Investitionen ein bestimmtes Kostenvolumen, holen wir Kostenvoranschläge mehrerer Anbieter ein. Nach Erteilung des Zuschlags und Erfüllen der vereinbarten Leistung beurteilen wir die gelieferte Qualität.  Beratung der Bildungs- und Kooperationspartner Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Beratung und Begleitung von Grup-pen und Pfarrgemeinden bei der Planung von Bildungsveranstaltungen. Wenn be-stimmte Bedingungen des niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes erfüllt sind, erhalten diese dafür Zuschüsse über die zuständige Geschäftsstelle. Die KEB tritt dabei als Bildungsträger (pädagogisch verantwortlich) auf und veröf-fentlicht die Maßnahmen unter ihrem Logo.  Soziale, werteorientierte und berufliche Bildung Wir fühlen uns der sozialen, der werteorientierten, aber auch der beruflichen Bildung besonders verpflichtet.  2. Durchführung von Kursen  Als durchführende Dozentin/durchführender Dozent sind Sie für folgende Aufgaben verantwortlich: 
 Ausfüllen der TN-Listen und Rückgabe der Liste an die Verwaltung 
 Ordnungsgemäße Durchführung des Kurses/Seminars 
 Führung des Seminarverlaufsbogens (Anlage, 1 F.4.27.xx) 
 Ausgabe des Teilnahmefragebogens (Anlage, 2 F.4.09.xx) für ausgesuchte Kurse und Rückgabe an die Verwaltung  
 Ausfüllen und Rückgabe der Dozentenbefragung (Anlage 3, F.4.10.xx) 
 Zum Kursende: Rückgabe der Listen und Fragebögen (Voraussetzung für Ho-norarüberweisung  3. Fehlermeldungen / Beschwerdeformular   Fehler, die die Qualität der Bildungsangebote beeinträchtigen, sollten Sie uns un-verzüglich melden, damit wir die Ursachen beheben können. Für den Fall, dass sich eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer beschweren möchte, halten wir entspre-chende Formulare bereit. (Anlage 4, F.4.30.xx). Sie finden diese Formulare auch auf der Internetseite www.keb-nds.de unter „Service“.  4. Datenschutz  Als kirchliche Einrichtung unterliegen wir dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG). Das bedeutet, dass alle Personen, die mit persönlichen Daten unserer Teilnehmen-den in Kontakt kommen, erklären müssen, dass sie mit diesen Daten gemäß den Richtlinien der KDG umgehen. Wichtige Hinweise dazu: a. Der freie Mitarbeiter/die freie Mitarbeiterin verpflichtet sich, über alle im Laufe der Tätigkeit für den Auftraggeber bekanntgewordenen Geschäfts- und Be-triebsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren. Die Schweigepflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. b. Der freie Mitarbeiter/die freie Mitarbeiterin verpflichtet sich, vor der Aussage als Zeuge/Zeugin - in einem gerichtlichen Verfahren die Einrichtung betref-fend -  die Aussagegenehmigung des Auftraggebers einzuholen. 
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5. Schutz von Kindeswohl  Alle Dozentinnen und Dozenten, die mit Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren arbeiten, benötigen (alle 5 Jahre) ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und unterzeichnen die Selbstverpflichtungserklärung zur Kindeswohlgefährdung (An-lage 5, F.4.37.xx).  6. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)  Als Dozent oder Dozentin sollten Sie Kenntnis haben über unsere Allgemeinen Ge-schäftsbedingungen, damit Sie die gleichen Informationen über An- und Abmelde-bedingungen an die Teilnehmenden weitergeben. Sie finden die AGBs in unserem Programmheft und auf unserer Homepage.   Weitere Informationen unter www.keb-nds.de oder in der Geschäftsstelle.  
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